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Ulrichsparochie Dm 8 Januar der Schmied
Pahn mir F K A Grahl

Domkirche Deu 6 Januar der Sergeant uud Ba
taillousschreiber Keller aus Erfurt mit I A F Förster

Den 8 der Stärkefabrikant Schmidt mit S L A
Adlung

Neumarkt Den 5 Januar der Buchbindermeifter
Bernstein mit F H T Mavnsfeld

Geborene uud Getaufte
Marieuparochie Den 28 September 1875 eine

unehel T Anna Marie Magdalene Den 1t Oktober
dem Schreiber Schwen nicke ein S Max Den
8 November dem Chaussee Aufseher Kuntze ein S
Ernst Friedrich Richard Den 15 dem Postbeamten
Bennewitz eine T Frieda Louise Den 7 Dezem
ber ein unehel S Johannes Friedrich Paul Den 8
dem Schmied Faßbender Zwillingstöchter 1 Helene
2 Emma Den 19 dem Lohnkellner Eckstein eine T
Bertha Den 1 Januar 1876 dem Schuhmachermeister
Linke ein S Karl Reinhard

Ulrichsparochie Den 8 September 1875 eine
unehel T Marse Liberia Louise Hedwig Den 2V
Oktober dem Mechaniker Hesse ein S August Max
Den 22 dem Kutscher Schröpfer ein S Karl Louis
Hermann Den 7 November dem Kaufmann Causse
ein S Eugen Heinrich Willy Den 15 dem Komtoir
Diener Meyer eine T Anna Marie Elisabeth Den
20 dem Kaufmann Schober eine T Augusts Elfrieda

Den 21 dem Bahnarbeiter Banse eine T Wilhel
min Hedwig

Moritzparochie Den 12 Oktober 1875 dem Bäcker
meister Günther ein S Hermann Karl Franz Wilhelm

Den 2V dem Maler Pilling ein S d,Franz Fnedr
Otto Den 9 November dem Schuhmachermeister Eis

er eine T Marie Augusts Bertha Den 25 Oktober
dem Lohgerbermeister Hildebrand ein S Friedrich
Bernhard Hermann Den 29 Dezember eine unehel T
Maris Minna Den 30 ein unehel S Louis Alfred

Den Januar 1876 eine unehel T Minna Anna
Domkirche Den 5 November 1875 dem Rentier

Günther ein S, Albin Johannes Den 24 Septem
ber dem Direktor der Kreditanstalt Iahn eine T Julie
Nlbertine Emma

Neumarkt Dm 11 Juni 1875 dem Arbeiter Bor
ges eine T Martha Wilhelmine Bertha Emma Den
11 November dem Lieutenant der Reserve v Bon in
ein G Gwautus Ernst Robert Bogislav Den 3 De
zember dem Kreisgerichtsboten Kuiep eine T Anna Marie
Martha Den 5 dem Schuhmachermeister Fröbe
eine T Karoline Mnna Marie Den 3 Januar 1876
dem Maurer Granfe ein S Otto

Glaucha Den 29 November 1875 dem Gärtner
Walthe ein S Eduard Gustav

Katholische Kirche Dm 3V November 1875 dem
Schuhmachermeister Krabel eine T Karoline Emilie
Wilhelmwe Den 11 Dezember dem Handarbeiter
KloSka eine T Marie Den 16 dem Oberbraner
Grub er ein S Johann Hermann Mox Den 17
dem Maschinenwärter Giesecke ein Zwillingspaar Anna
Bertha Emma und Theodor Karl Friedrich Den 26
dem Handarbeiter Lö jfelholz in Zwillingspaar Friedrich
Karl und Johannes Paul Den 27 dem Klempner
Füller eine T Louise Bertha Dorothee

Evangelischer Jiingliugs Berein
Sonntag den i6 Januar Aoends 8 Uhr Mauergasse 6

Vortrag über Drei Tage aus der Geschichte unsrer Kö
nige gehalten vom Herrn Pastor Jordan

Zutritt für Jedermann frei

Post und Telegraphie
Zur Erleichterung des telegraphischen Verkehrs ist zwi

schen den Telegraphen Verwaltungen Deutschlands und
Oesterreich Ungarns ein Spezial Uebereinkommen abgeschlos
sen worden welches bereits am 1 d Mts in Kraft getre
ten ist Die beiden Verwaltungen haben sich verpflichtet
außer den schon bestehenden direkten Verbindungen eine Linie
zur direkten Korrespondenz zwischen Wien und London und
zwischen Berlin und Budapest herzustellen Im Wechsel
verkehr zwischen den Stationen Deutschlands und Oester
reich Ungarns beträgt in Zukunft die Beförderungsgebühr
für die einfache Depesche von 20 Worten a wenn selbe
aus Ungarn oder aus den österreichischen Gebietstheilen
Kram Jstrien Küstenland Trieft und Dalmatim ausgeht
oder umgekehrt dahin bestimmt ist 2,20 Mk d wenn die
selbe aus den übrigen österreichischen Previnzen ausgeht oder
umgekehrt dahin bestimmt ist 2 Mk o für den Grenzver
kehr findet in den unter K genannten Gebietstheilen eine
Ermäßigung auf 1 Mk statt Die gebührenfreie Beför
derung genießen auch fernerhin im bisher zugestandenen
Maße alle jene meteorologischen und Wasserstands Depeschen
welche sie bisher genossen haben sowie jene interne Kor
respondenzen der kontrahirenden Verwaltungen welche in
außerordentlichen Fällen über das gegenseitige Gebiet umge
leitet werden müssen Weitere dieSfällige Gebührenbefrei

ungen sollen möglichst vermieden werden und sind nur in
Einvernehmen zwischen den beiden Verwaltungen zu bewil
ligen Expreß Bestellgebühren welche dem Adressaten zur
Zahlung zugewiesen wurden von demselben aber nicht ein

ehoben werden können sind von der Verwaltung der Adreß
station zu tragen Die auf den telegraphischen Korrespon
denzdienst bezügliche Bestimmungen des internationalen
Telkgraphenvertrages finden nach wie vor für den telegra
phischen Verkehr zwischen Deutschland und Oesterreich Un
garn volle Anwendung soweit nicht durch das Spezialüber
eink mmen anderweitige Vereinbarungen getroffen wurden

Gerichtssaal
Die Bezeichnung als Namrarzt kann nach einem

Erkenntniß des ObenribuLalS vom 22 Dezember 1875 als
die Beilegung eines Titels betrachtet werden durch den der
Glaube erweckt wird der Inhaber desselben sei ewe geprüfte
MedizinalperM Die Strafvorfchrijt im A 147 Nr 3 der
Reichsgewerbeordnung Mit Geldbuße bis zu 100 Thalern
und im Unoermögensfalle mit verhältnißmäßiger Gefängmß
strafe bl zu sechs Wochen wird bestraft wer ohne hierzu
pprobirt zu fein sich als Arzt Wundarzt Augenarzt Ge

burtshelfer Zahnarzt Thierarzt bezeichnet oder sich einen
ähnlichen Titel beitegt durch den der Glaube erweckt wird
der Inhaber desselben sei eine geprüfte Medizinalp rfon
trifft Jeden der ohne approbirt zu sein die Bezeichnung als
Arzt sich in einer Verbindung anmaßt welche erkennen läßt
daß er sich mit der Ausübung der Heilkunde beschäftigt und
geeignet ist den Glauben zu erwecken daß er die Approba
tion erlangt hat wie dieses mit der vom Angeklagten ge
wählten Bezeichnung der Fall ist

Unter der Bezeichnung eines Lieferungsvertrages
daß die Zahlung des Kaufpreises zum Beispiel bis zum 15
deS auf die Lieferung folgenden Monats erfolgen solle ist
gegebenen Falls der Monat zu verstehen in welchem die
Lieferung vertragsmäßig erfolgen sollte uno durch Verschul
den des Käufers thatsächlich nicht erfolgt ist Ist demnach
der Käufer mit der Empfangnahme der Waare und fodann
am stipnlirten Zahlungstermine mit der Zahlung des Kauf
preises im Verzüge so hat der Verkäufer die Wahl die
Waare für Rechnung des Käufers öffentlich verkaufen zu
lassen oder die Erfüllung des Vertrag s und Schadenersatz
zu verlangen Allerdmgs ist es richtig daß der Verzug des
Käufers bezüglich der Empfangnahme der Waaren an sich
für den Verkäufer nur die Rechte au Artikel 343 des
Handelsgesetzbuches zum öffentlichen Verkauf zc nicht auch
die Rechte aus Artikel 354 Erfüllung des Vertrages be
gründet Auch ist es richtig daß im vorliegenden Falle die
Unterlassung der Aufgaben ohne welche Verkäufer nicht er
füllen konnte zunächst nur einen Verzug des Käufers be
züglich der Empfangnahme der Waaren keinen Verzug be
züglich der Zahlung des Kaufpreises bewirkte da derselbe
vertragsmäßig nicht Zug um Zug bei der Lieferung sondern
erst am 15 des auf die Lieferung folgenden MoualS zu
zahlen war Dagegen trat mit dem Eintritts dieses Zah
lungstermins der Zahlungsverzug zu dem Adnahmeverzuge
hinzu und zwar ohne daß es einer Mahnung nach einge
tretener Fälligkeit bedürfte Erkenntniß des Re chs Ober
handelSgerichts I Senat vom 14 December 1875

Handel und Verkehr
Zur Berichtigung irrthümlicher Auffassungen hat

der Finanz Mmister in einem Zirkularerlaß vom 5 d M
darauf aufmerksam gemacht daß in Bezug auf die Benutz
barkeit der Reichekaffenscheine bei Zahlungen kein Unterschied

gegen den rechtlichen Zustand eingetreten ist wie er hin
sichtlich der preußischen Kassenanweisungen vorhanden war
Nach Z 3 des Reichsgesetzes vom 30 April 1874 findet
im Privatverkehr ein Zwang zur Annahme der Reichs
kassenscheine nicht statt wie ein solcher Annahmezwang auch
hinsichtlich der Kassenanweisungen nicht b stand und
wie die Letzteren bei allen Staatskassen so werde die
Reichskassenscheine bei allen Kassen deß Reichs und sämmt
licher Bundesstaaten nach ihrem Nmnwerth in Zahlung
angenommen und von der Reichöhauptkasse jederzeit auf
Erfordern gegen baares Geld eingelöst Da der Gesammt
belrag welcher in Reichskassenscheinen ausgegeben wird
hinter dem Betrage des seither in Deutschland zirkulirenden
Staatspapiergeldes erheblich zurückbleibt und im öffent
lichen Verkehr ein lebhafter Begehr nach solchen Papier
geldzeichen vorhanden ist so ist nicht anzunehmen daß den
Königlichen Kassen von Privatpersonen bei der Empfang
nahme von Zahlungen die Annahme von Reichskassen
scheinen verweigert werden sollte

Die Noten der Reichsbank sind bei allen Reichebank
anstalten jederzeit zum vollen Nennwerth in Zahlung
anzunehmen und ist die ReichSbank verpflichtet dieselben
bei ihrer Hauptkasse in Berlin sofort auf Präsentation bei
ihren Zweiganstalten soweit es deren Baarbestände und
Geldbedürfnissz gestatten dem Inhaber gegen kursfähiges
deutsches Geld einzulösen W 4 18 des Reichsbankgesetzes
vom 14 März 1875 Eine Verpflichtung zur Annahme
der Banknoten bei Zahlungen findet nicht statt und besteht
insbesondere auch für die Königlichen Kassen keine bezügliche

gesetzliche Verpflichtung Z 2 a a O Der Finanz
Minister hat jedoch bestimmt daß die Reichsbankuoten von
den Königlichen Kassen bei allen den Nominalbetrag der

Noten erreichend resp übersteigenden Zahlungen anzunehmen
find Die Königlichen Kassen werden die Reichsbankuoten
demnächst bei ihren Zahlungen wieder zu benutzen haben
indem zu erwarten ist daß dieselben als ein beliebtes Zah
lungsmittel von Hand zu Hand gehen werden

Hinsichtlich der event Präsentation von Reichsbank
noten bei deu Bankanstalten behufs Umwechslung gegen
Reichsgoldmünzen bleiben die Anordnungen des Zirkular
erlasses des Finanz Ministers vom 26 November v Js
in Kraft

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
16 Dezember 1875 sind die seither von der Preußischen
Bank und zwar sowohl die in Thalerwährung als die in
Reichswährung ausgestellten Banknoten in allen rechtlichen
Beziehungen als Noten der Reichsbank zu betrachten Hier
nach sind nach der Bestimmung des Finanz Ministers auch
die auf Thalerwährung lautenden Noten der Preußischen
Bank in höheren Apoints als 25 Thlr von den Königlichen
Kassen bis aus weitere Bestimmung in Zahlung zu nehme
und zu geben während es hinsichtlich der Preußischen Bauk
noten zu 10 Thlr und 25 Thlr bei den Anordnungen
des Zirknlarerlasfts vom 15 Dezember 1875 sein Be
wenden behält

Vermischtes
Ein Hochstapler der sich Oberlehrer Dr Br aun

nennt hat jüngst unter Vorzeigung eines Attestes der
Kuratoren der Universität zu Bonn unterzeichnet vom
Rektor Professor Beseler sowie eines Empfangbrieses vom
Direktor der Preußisches Bank in Berlin Dechend und
einer mit gefälschten Einträgen über ihm angeblich schon
zugeflossene Gaben versehenen Liste bei gut bemittelten
Personen in Leipzig sür sich um Geldunterstützung vorgeb
lich zur Bestreitung der Kosten für eine Augenkur nach
gesucht und solche theilweise auch erhalten Auf diesen
Betrüg welcher von Leipzig verschwunden ist um wahr
scheinlich seine Man pulalionen in anderen Städten sort
znsetzen wollen wir nicht unterlassen hierdurch aufmerksam
zu machen Derselbe ist circa 36 Jahr alt von mittlerer
Statur hat dunkle Haare schwachen dunklen Volldart
volles rundes Gesicht und trägt Klemmer schwarzen niedrigen
F lzhut und blauen Matinee Ueberzieher

voursderiM ter Limkürmen
llullv Börse vom 14 Januar 1876
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Bekanntmachung
Anmeldung zur Mi tttair Stammrolle betreffend Meldepflicht

s 23 der deutschen Wehrordnung vom 28 September 1875
1 Nach Beginn der Militairpflicht haben die Wehrpflichtigen die Pflicht sich zur

Aufnahme in die Rekrutirungs Stammrolle anzumelden Diese Meldung muß in der Zeit
vom 15 Januar bis zum 1 Februar erfolgen

2 Die Anmeldung erfolgt bei der Ortsbehörde desjenigen Ortes an welchem der
Militairpflichtige seinen dauernden Aufenthzlt hat Hat er keinen dauernden Aufenthalt
so meldet er sich bei der Ortsbehörde seines Wohnsitzes d h desjenigen Ortes an welchem
sein oder sofern er noch nicht selbstständig ist seiner Eltern oder Vormünder ordentlicher
Gerichtsstand sich befindet

3 Wer innerhalb des Reichsgebiets weder einen dauernden Aufenthalt noch einen
Wohnsitz hat meldet sich in seinem Geburtsort zur Stammrolle und wenn der Geburtsort
im Auslande liegt in demjenigen Orte in welchem die Eltern oder Familienhäupter ihren
letzten Wohnsitz hatten

Bei Anmeldung zur Stammrolle ist das Geburtsortszeugniß vorzulegen sofern die
Anmeldung nicht im Geburtsorte selbst erfolgt

5 Sind Militairpflichtige von dem Orte an welchem sie flch
nach Nr 2 zur Stammrolle anzumelden haben zeitig abwesend auf
Reisen begriffene Handlungsdiener aus See befindliche Seeleute ze
so habe ihre Eltern Vormünder Lehr Brod oder Fabrikherrn
die Verpflichtung sie zur Stammrolle anzumelden

6 Die Anmeldung zur Stammrolle ist in der vorstehend vorgeschriebenen Weise
seitens der Militairpflichtigen so lange alljährlich zu wiederholen bis eine endgültige Ent
scheidung über die Dienstpflicht durch die Grsatz Behörde erfolgt ist Bei Wieder
holung der Anmeldung zur Stammrolle ist der im ersten Militairpflichtjahre erhaltene
Loosungsschein vorzulegen Außerdem sind etwa eingetretene Veränderungen in Betreff des
Wohnsitzes Gewerbes des Standes c dabei anzuzeigen

7 Von der Wiederholung der Anmeldung zur Stammrolle sind nur diejenigen
Militairpflichtigen befreit welche für einen bestimmten Zeitraum von
den Grsatz Behörden ausdrücklich hiervon entbunden oder über das
laufende Jahr hinaus zurückgestellt worden

8 Militairpflichtige welche nach Anmeldung zur Stammrolle im Laufe eines ihrer
Militairpflichtjahre ihren dauernden Aufenthalt oder Wohnsitz nach einem anderen Aus
hebungsbezirk oder Musterungsbezirk verlegen haben diesen Behufs Berichtigung der Stamm
rolle sowohl beim Abgange der Behörde oder Person welche sie in die Stammrolle aufge
nommen hat als auch nach Ankunft an dem neuen Orte demjenigen welcher daselbst die
Stammrolle führt spätestens innerhalb dreier Tage zu melden

9 Veyäumung der Meldefristen entbindet nicht von der Meldepflicht
10 Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zur

Berichtigung derselben unterläßt ist mit Geldstrafe bis zu vrsissis
oder mit Haft bis zu 3 Tagen zu bestrafen Ist diese Ver

säumnis durch Umstände herbeigeführt deren Beseitigung nicht in
dem Willen des Meldenden lag so tritt keine Strafe ein

Auf Grund der vorstehenden Bestimmungen werden sowohl die in hiesiger Stadt
geborenen wie die sonst hier sich aufhaltenden Militairpflichtigen sofern dieselben nicht für
einen bestimmten Zeitraum von der Anmeldung zur Stammrolle entbunden sind hierdurch
aufgefordert sich in nachfolgender Reihenfolge in unserm Militair Bürean im Rathhause
in den Vormittazs Büreaustunden zur Stammrolle anzumelden resp sich bei zufälliger Ab
Wesenheit anmelden zu lassen

1 Am Sonnabend den IS Januar er die Restante d h die
jenigen Militairpflichtigen welche I8S3 und früher geboren
und bis jetzt nicht definitiv abgefunden find

2 Am Montag Dienstag und Mittwoch den 17 18 u IS Ja
nuar die 183Ä geborenen

3 Am Donnerstag Freitag und Sonnabend den 2V 21 u 22
Januar die Z8SZ geborenen und

Ä vom 2Ä bis inel 29 Januar die 18SL geborenen Militair
pflichtigen

Schließlich machen wir diejenigen Militairpflichtigen welche in diesem Jahre
gesteAnngspflichtig werden die 183S geborenen und auf Grund
der erlangten Schulbildung oder durch abzulegendes Examen die Be
rechtigung zum einjährigen freiwilligen Militairdicnst nachzusuchen
beabsichtigen darauf aufmerksam daß die betreffenden Gesuche mit
den vorgeschriebenen Attesten bis zum 1 Februar er bei der König
lichen Prüfungs Kommisfion zu Merseburg anzubringen sind

Halle den 8 Januar 1876 Der Magistrat

Bekanntmachung
Nachdem anderweit eine Stelle des Magdebnrgischen Freitisches bei hiesiger

Universität deren Collatur der Ritterschaft des Sanlkreifes in seiner alten Begrenzung zu
steht vakant geworden ist fordere ich im Auftrage der gedachten Ritterschaft berechtigte
Bewerber auf sich unter Beibringung

s, eines Schulzeugnisses der Reife in beglaubigter Form
b eines den Anforderungen des Quästur Reglements der Universität entsprechenden

Bedürftigkeitszeugnissts welches wenn es von einem geistlichen Oberen oder dorf
gerichtlich ausgestellt ist beglaubigt sein muß und

o eines Geburtszeugnisses
bis spätestens znm 20 Januar k I bei mir zu melden und bemerke daß nur solche
Scudkende Anspruch auf dieses Benefizium machen können die im Saalkreise in seiner
alten Begrenzung geboren find

Halle den 20 Dezbr 1875 Der Königliche Landrath des Saallreises
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Bekanntmachung iUnter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom 23 Januar 1868 Stück 3
Seite 31 Nr IM des Amtsblatts für das Jahr 1868 wird zur öffentlichen Kenntniß
gebracht daß der für das Jahr 1876 zu erhebende Beischlag zu der von den grundsteuer
pflichtigen Liegenschaften zu entrichtenden Grundsteuer behufs Deckung der durch die Unter
vertheilung der Grundsteuer in den sechs östlichen Provinzen des Staates entstandenen ve j
ziehungsweise noch entstehenden Kosten von dem Herrn Finanz Minister für den Regierungs
bezirk Merseburg auf 2 Mark 7V Pf für je Einhundert Mark Grundsteuer festgesetzt
worden ist

Merseburg den 8 December 1873 Königliche Regierung
Abtheilung für direete Steuern Domainen und Forsten

Bekanntmachung
Die Beschädigung der Telegraphen Anlagen betreffend

Die längs der Chausseen und anderen Landstraßen angelegten Reichs Telegraphen
Linien sind häufig vorsätzlichen oder fahrlässigen Beschädigungen namentlich durch Zertrüm
merung der Isolatoren mittelst Steinwürfe c ausgesetzt

Da durch diesen Unfug die Benutzung der Telegraphen Anstalten verhindert oder
gestört wird so wird hierdurch auf die durch das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
vom 15 Mai 1871 festgefetzten Strafen wegen dergleichen Beschädigungen aufmerksam
gemacht

Gleichzeitig wird bemerkt daß demjenigen welcher die Thäter vorsätzlicher oder fahr
lässiger Beschädigungen der Telegraphen Anlagen der Art ermittelt und zur Anzeige bringt
daß dieselben zum Ersatze und zur Strafe gezogen werden könnm Belohnungen bis zur
Höhe von 5 Thalern in jedem einzelnen Falle aus dem Fonds der Reichs Telegraphen Ver
waltung gezahlt werden Diese Belohnungen werden auch dann bewilligt werden we n
die Schuldigen wegen jugendlicher Alters oder wegen sonstiger persönlicher Gründe gesetzlich
nicht haben bestraft oder zum Ersatze herangezogen werden können desgleichen wenn die
Beschädigung noch nicht wirklich ausgeführt sondern durch rechtzeitiges Einschreiten der zu
belohnenden Person verhindert worden ist der gegen die Telegraphenanlagm verübte Unfug
aber soweit feststeht daß die Bestrafung des Schuldigen erfolgen kann

Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich vom 13 Mai
1871 lauten

Z 317 Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphenanstalt vor
sätzlich Handlungen begeht welche die Benutzung dieser Anstalt verhindern oder stören wird
mit Gefängniß von einem Monat bis zu 3 Jahren bestraft

ß 318 Wer gegen eine zu öffentlichen Zwecken dienende Telegraphenanstalt fahr
lässiger Weise Handlungen begeht welche die Benutzung dieser Anstalt verhindern oder
stören wird mit Gefängniß bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Thalern bestraft

Halle den 6 Dezember 1873 Kaiserliche Telegraphen Direetion
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F PrciZ 1 MarlI Der in diesem dsruhmtr
N Wüste ca SV Seiten starken Buche ang Ze
Adenen Heilmethode verdanken Tausende ihre
zsundheit Die zahlreichen darin abgedrusren j
z LauNHreiben beweise daß selbst solche Kranle
z noch Hilse gcsunse die der Verzweifln z
znahe rettungslos verlöre schiene es sollt I

daher dies vorzügliche Wer in keiner F Z K
litte sehlc MZ Man verlann und nehme t
nur das Ällnstrirte Originalwerl von
Richter S Verlags statt n Leipzig
w lche auf Wunsch au

selben gratis und
einen Auszug des

lranco versendet

Als verpflichteter Fleischveschaner cm
pfietzlt sich

A Baumgart Mechaniker
gr Ulrichsstraße 1v

Prima Magdeb Sauerkohl Loltsv
Ein 3 zölliger Leiterwagen

fast neu steht zum Verkauf
Näheres Leipygerstraße 8 p

jlaiiö IIiMrriMi
is vitvr Cnrsus

dsZiimt vom 23 1 Ntg s,d
IIvivsi LitLts LÄil lsIli A

usuö romsvaäs 8 II

Mvö Illltörriolit
In der 3 Woche d M beginnt der zweite

Winter Cursus Anmeldungen nehme ich in
meiner Wohnung gr Ulrichsstr 4 Neues
Theater im Hofe rechts 2 Tr entgegen

Tanzlehre

Schnell Schönfchmb Un
Geläufige kaufn Haudschrift

Erfolg garcmtiu
C Landmann gr Brauhausg 9

Tanz Unterricht
2 Cursus beginnt Januar Gef Mnm ld
düngen rehme jeder Zeit an

C Landmann gr Brauhausg 9

8ekreib viiteiriel t
in kaufmännischer Handschrift ertheilt mit
Garantie

gr Steinstr 46 I

Klavier lliiterriM
nach leicht faßlicher Methode ertheilt

gr Steinstr 4b I

MieckMeu
in jeder beliebigen Ausführung

liefert elegant und billig
die lithographische Anstalt von
iMiMM Ä vmelmiilnn

gr Sandberg ö

höchst elegant das Neueste in diesem
Genre werden auf Bestellung prompt
gefertigt Verschiedene nene geschmack
volle Kostüms sind zur gefl Ansicht und
Verleihung bereit

Halle a/I
Leipzigerstratze 22

Damenmasken
gut erhalten verkauft oder vermikthet billig

r rZ i vr Mühlgraben 6
vis g vis dem Fürstenthal

M die Redaction verantwortlich O Bertram Druck der Buchdrucker des Waisenhaus


	Hallesches Tageblatt. 1856-1892
	1876
	01
	16
	16.1.1876 (No. 13)
	Kirchliche Anzeigen.
	[Tabelle]

	Evangelischer Jünglings-Verein.

	[Tabelle]

	Post und Telegraphie.
	[Tabelle]

	Gerichtssaal.
	[Tabelle]

	Handel und Verkehr.
	[Tabelle]

	Vermischtes.
	[Tabelle]

	Coursbericht der Bankfirmen zu Halle.

	[Tabelle]

	[Bekanntmachungen.]
	[Illustration]







